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zialversicherungsrechts, des Rechts der Arbeitsförde
rung und der Arbeitslosenversicherung;

h) Rechtsberatung
Freier Zugang zum Beruf des Rechtsanwalts und ge
richtliche Überprüfung der Zulassung und deren Ent
ziehung; uneingeschränkte Beratungs- und Vertre
tungsbefugnis der Rechtsanwälte in allen Rechtsange
legenheiten ; für in der Bundesrepublik Deutschland zu
gelassene Rechtanwälte im Grundsatz Befugnisse, die 
einem Rechtsanwalt in der Deutschen Demokratischen 
Republik zustehen, zumindest im grenzüberschreiten
den Verkehr; entsprechende Regelungen für Patentan
wälte ; Sicherung der Unabhängigkeit und Unparteilich
keit der Notariate.

III. Sozialunion

1. Das Gesetz über die Rechte der Gewerkschaften in der Deut
schen Demokratischen Republik vom 6. März 1990 (GBl. I 
Nr. 15 S. 110) wird aufgehoben.

2. Die Verordnung über die Aufgaben, Rechte und Pflichten 
der Arbeitsämter und der Betriebe zur Sicherung des Rechts 
auf Arbeit vom 8. März 1990 (GBl. I Nr. 18 S. 161) wird aufge
hoben.

3. Die Verordnung über die Gewährung staatlicher Unter
stützung und betrieblicher Ausgleichszahlung an Bürger 
während der Zeit der Arbeitsvermittlung vom 8. Februar 
1990 (GBl. I Nr. 7 S. 41) wird aufgehoben.

4. Der Beschluß des Staatsrates der Deutschen Demokrati
schen Republik über die Tätigkeit der Konfliktkommissio
nen -Konfliktkommissionsordnung - vom 12. März 1982 
(GBl. I Nr. 13 S. 274) wird aufgehoben, soweit das Verfahren 
für arbeitsrechtliche Streitigkeiten geregelt wird.

5. Der Beschluß des Ministerrates der Deutschen Demokrati
schen Republik und des Bundesvorstandes des Freien Deut
schen Gewerkschaftsbundes zur Richtlinie über die Wahl, 
Aufgaben und Arbeitsweise der Beschwerdekommissionen 
der Sozialversicherung des Freien Deutschen Gewerk
schaftsbundes vom 21. Februar 1978 (GBl. I Nr. 8 S. 109) wird 
aufgehoben.

6. Die Verordnung über die Wahl, Aufgaben und Arbeitsweise 
der Beschwerdekommissionen für die Sozialversicherung 
bei der Staatlichen Versicherung der Deutschen Demokrati
schen Republik - Beschwerdekommissionsordnung - vom
4. Mai 1979 (GBl. I Nr. 14 S. 106) wird aufgehoben.

Folgende Rechtsvorschriften werden, soweit sie mit dem Ver
trag nicht vereinbar sind, geändert:

7. Arbeitsgesetzbuch der Deutschen Demokratischen Repu
blik vom 16. Juni 1977 (GBl. I Nr. 18 S. 185).

8. Verordnung über die Gewährung und Berechnung von Ren
ten der Sozialversicherung - Rentenverordnung - vom 
23. November 1979 (GBl. I Nr. 43 S.401), zuletzt geändert 
durch die 5. Rentenverordnung vom 25. Januar 1990 (GBl. I 
Nr. 5 S. 24).

9. Verordnung über die freiwillige Zusatzrentenversicherung 
der Sozialversicherung - FZR-VO - vom 17. November 1977 
(GBl. I Nr. 35 S. 395), zuletzt geändert durch die 4. FZR-Ver- 
ordnung vom 8. Juni 1989 (GBl.T Nr. 19 S. 232).

10. Verordnung zur Sozialpflichtversicherung der Arbeiter und 
Angestellten - SVO - vom 17. November 1977 (GBl. I Nr. 35
5. 373).

11. Verordnung über die Sozialversicherung bei der Staatlichen 
Versicherung der Deutschen Demokratischen Republik 
vom 9. Dezember 1977 (GBl. 1 1978 Nr. 1 S. 1), in der Fassung 
der Zweiten Verordnung vom 7. Januar 1985 (GBl. I Nr. 2
S. 10).

12. Verordnung über die Sozialpflichtversicherung der in eige
ner Praxis tätigen Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte und der frei
beruflich tätigen Kultur- und Kunstschaffenden vom 9. De
zember 1977 (Sonderdruck Nr. 942 des Gesetzblattes) in der

Fassung der Zweiten Verordnung vom 7. Januar 1985 (GBl. I 
Nr. 2 S. 9).

13. Verordnung über Leistungen der Sozialfürsorge - Sozialfür
sorgeverordnung - vom 23. November 1979 (GBl. I Nr. 43 
S. 422), zuletzt geändert durch die 4. Sozialfürsorgeverord
nung vom 8. März 1990 (GBl. I Nr. 18 S. 165), im Hinblick auf 
die spätere Überleitung in das in Artikel 24 des Vertrags vor
gesehene Sozialhilfesystem. * 1

Anlage IV

Von der Deutschen Demokratischen Republik 
neu zu erlassende Rechtsvorschriften

Die Deutsche Demokratische Republik wird zur Durchfüh
rung der Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion bis zum In
krafttreten des Vertrags oder bis zu dem in dieser Anlage ge
nannten anderen Zeitpunkt nach Maßgabe dieser Anlage die 
nachfolgenden Rechtsvorschriften erlassen:

I. Wirtschaftsunion

1. Gesetz über die Aufnahme einer gewerblichen Tätigkeit 
oder eines freien Berufs durch Personen ohne Wohnsitz, 
Sitz oder Niederlassung in der Deutschen Demokratischen 
Republik.

(1) Für natürliche und juristische Personen sowie Perso
nenhandelsgesellschaften, die weder ihren Wohnsitz noch 
ihren Sitz oder eine Niederlassung in der Deutschen Demo
kratischen Republik haben, gilt der Grundsatz der Nieder
lassungsfreiheit. Ihnen kann die gewerbliche Tätigkeit oder 
die Ausübung eines freien Berufs nur unter den für Gebiets
ansässige zulässigen Voraussetzungen untersagt werden.

(2) Vorschriften der Deutschen Demokratischen Republik, 
welche die Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit oder 
eines freien Berufs von einer besonderen Qualifikation ab
hängig machen, bleiben unberührt.

(3) Für die Aufnahme von Bankgeschäften oder Versiche
rungsgeschäften in der Deutschen Demokratischen Repu
blik gelten anstelle der Absätze 1 und 2 das Gesetz über das 
Kreditwesen und das Versicherungsaufsichtsgesetz.

2. Bei Aufhebung des Devisengesetzes und der dazu erlasse
nen Durchführungsbestimmungen wird die Deutsche De
mokratische Republik im Einvernehmen mit der Bundesre
gierung ein Gesetz und entsprechende Rechtsvorschriften 
zur Liberalisierung des Waren-, Dienstleistungs-, Kapital- 
und Zahlungsverkehrs mit dem Ausland in Kraft setzen und 
ihre Vorschriften an die Regelungen des Außenwirtschafts
gesetzes der Bundesrepublik Deutschland angleichen.

3. Gesetz über die Preisbildung und Preisüberwachung

Verabschiedung eines Gesetzes über die Preisbildung und 
Preisüberwachung beim Übergang zur Sozialen Marktwirt
schaft nebst Leitsätzen: Grundsatz der freien Preisbildung 
mit Ausnahmen, wo dies zur Durchsetzung wirtschaftspoli
tischer Zielsetzungen mit hohem volkswirtschaftlichem Ge
wicht nötig erscheint; Regeln für Preisfestsetzung mit An
kündigung von Leitsätzen für ihre Anwendung, zentral und 
in den Ländern; Regeln für die Überwachung festgesetzter 
Preise und für die Verhinderung mißbräuchlicher Praktiken 
bei freien Preisen.

4. Bestimmungen über Datenübermittlungen zwischen den 
Meldestellen der Deutschen Demokratischen Republik und 
den Meldebehörden im Geltungsbereich des Melderechts
rahmengesetzes (MRRG) auf der Grundlage von §§ 17 und 18 
dieses Gesetzes und der Verordnung zur Durchführung von 
regelmäßigen Datenübermittlungen zwischen Meldebehör
den verschiedener Länder (Erste Meldedaten-Übermitt- 
lungsverordnung des Bundes - 1. BMeldDÜV vom 18. Juli 
1983 BGBl. I, S. 943).


